
Deutschland ist ein Rechtsstaat. Auch der Staat und seine 
Einrichtungen müssen sich an Gesetze halten. In einem 
Rechtsstaat haben die Menschen Grundrechte, die der Staat 
achten und schützen muss.

Wichtige Merkmale des Rechtsstaats sind:
•	� Einhaltung der Gesetze: Alle müssen sich an Gesetze halten, 

auch der Staat.
•	� Schutz der Grundrechte durch das Grundgesetz: Wer meint, 

der Staat habe Grundrechte verletzt, kann Klage vor dem 
Bundesverfassungsgericht einreichen.

•	� Gewaltenteilung: Die Staatsgewalt (= Macht des Staates) 
ist aufgeteilt. 

•	� Der Staat muss verhältnismäßig handeln: Er darf nur dann 
in die Rechte der Menschen eingreifen, wenn es wirklich 
nötig ist. Es muss eine gesetzliche Grundlage vorhanden 
sein und eine richterliche Genehmigung vorliegen. 

•	� Rechtssicherheit: Gesetze dürfen nicht rückwirkend  
geändert werden und gelten für alle gleich.

Rechtsstaat
Rechte haben und Recht bekommen

‣� �Rechtsstaat verstehen –
zum Webvideo
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